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RS OGH 1967/10/24 1Ob216/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1967

Norm

ZPO §103

Rechtssatz

Eine Partei, die Einwendungen gegen eine Aufkündigung erhoben hat, muß ihre Urlaubsadresse im Geschäft

hinterlassen, weil sie mit einer Streitverhandlung und einer gerichtlichen Vorladung zu rechnen hat.
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